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Bald beginnen die Sommerferien in Bayern, viele Schulabsolventen starten 
danach ins Berufsleben.  
Diejenigen, die nicht sofort einen Ausbildungsplatz finden, sollten sich bei 
der Agentur für Arbeit als Ausbildungssuchender melden, empfehlen die 
Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung in Bayern.  
 
Die Zeit der Ausbildungsplatzsuche wird in der Rentenversicherung als 
Anrechnungszeit berücksichtigt – und das auch ohne Anspruch auf 
Arbeitslosengeld. Voraussetzung: Die Schulabgänger sind zwischen  
17 und 25 Jahre alt und bei der Agentur für Arbeit mindestens einen 
Kalendermonat als Ausbildungssuchende gemeldet. 
 
Mehr Informationen zum Thema und eine persönliche Beratung erhält man 
in allen Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Renten-
versicherung und am kostenfreien Servicetelefon unter 0800 1000 4800. 
Über www.deutsche-rentenversicherung-in-bayern.de gelangt man auf die 
Startseite des jeweiligen Regionalträgers, wo man schnell und 
unkompliziert die Adressen der Beratungsstellen findet. 
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Wichtig für Schulabgänger: 
Ausbildungssuche zählt bei der Rente! 

 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Träger der Deutschen 
Rentenversicherung in Bayern 
kooperieren im Rahmen einer 
Arbeitsgemeinschaft.  
Regionale Verantwortung und 
Kompetenz sowie die 
Synergieeffekte gemeinsamen 
Handelns sind Ausdruck unseres 
Selbstverständnisses. 
 
Für Informationen stehen Ihnen als 
regionale Ansprechpartner zur 
Verfügung: 
 
Nordbayern  
Pressesprecherin:  
Sandra Skrzypale 
Telefon 0921 607-3456 
E-Mail: uk@drv-nordbayern.de 
 
Bayern Süd 
Pressesprecher:  
Jan Paeplow 
Telefon 089 6781-2606 
E-Mail: pressestelle@drv-
bayernsued.de 
 
Schwaben 
Pressesprecherin:  
Ingrid Högel 
Telefon 0821 500-1588 
E-Mail: presse@drv-schwaben.de 
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